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'1 VEREINIGUNG DER 

ÖSTERREICHISCHEN RICHTER 

~! ~~L!:~~gna}~l1!:~ .. E~~._~ !!~~~~L_~~~~~~~~<!~_~ge set z e s ü be.r.:.~_~ ~ 

~~r::.~~~!~_:: ___ ~~~_~~~!.iz~~l::ya-!:. !~r.!.g~geb~_hr~~ (GJG~bG_. 1 ~85 ) 

A. AllgelIl,,:ine Erwägungen: -,-_. __ . _. - ._ .. _,,-- .~ .. - ,_. ._ .. --._-

Grundsätzlich ist jeder Schritt zu begrüßen, der 

zu einer Pauschalierung der Gerichtsgebühren führt und 

Erleichterungen bei deren Einhebung bringt. Die geplan-

te Neueinführung eines Pauschalgebührensystems für das 

zivilgerichtliche Verfahren und das ExeKutionsverfahren 

sowie die Normierung einer Vorauszahlungspflicht des 

Klägers und des betreibenden Gläubigers in diesen Ver-

fahren und die generel~e Beseitigung der Protokollgebüh-

ren dient der Venvirklichung dieser Ziele. Allerdings 

bringt der vorliegende Entwurf keine völlige Abschaf-

fung der Gerichtskostenmarken, sodaß der diesbezügliche 

aufwendige Verteilungs- und Abrechnungsapparat aufrecht 

erhalten werden muß. Daneben wird erhebliche Mehrarbeit 

bei den Rechnungsführern durch die zu erwartende große 

Anzahl an Überw8isungen oder Einzahlungen von Gebühren 

eintreten, was zu einem starken Ansteigen der Parteien-

gelder führen wird. Demgegenüber sind den Erläuterungen 

keinerlei Hinweise zu ent.nehmen, daß die Arbei tsw8ise 

bei den Rechnungsführern vereinfacht oder autornationsun-

terstützt geführt werden soll. Bei völliger Beibehal-

tung des bisherigen Hechnungsführer- und Buchhaltungswe-

sens sowie der bisherigen Organisation der Einbringungs-

.. /2 

19/SN-66/ME XVI. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)2 von 23

www.parlament.gv.at



- 2 -

stellen stellt dieses Vorhaben nur die Reform eines Teil-

bereiches der Bestimmung und Einhebung der Gebühren dar 

und bringt noch keine umfassende Rationalisierung des 

Gerichtsbetriebes in diesen Bereichen. 

Es wtire in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob nicht 

die Verwendung von Gerichtskostenmarken generell besei-

tigt werden konnte und nur der Nachweis der erfolgten 

Zahlung der Gebühren durch Vorlage des Zahlungsabschnit-

tes zu erbringen wä re. Jedenfalls sollte aber Hand in 

Hand oder aLs nächster Schritt zu diesem Entwurf eine 

vollige Neugestaltung des Rechnungsführer- und Buchhal-

tuw'sswesens unter He ranziehung automationsunterstützter 

Da tenverarbei tung erfolgen, \'lelche auch beim gesamten 

gerichtlichen Einbringungswesen Platz greifen sollte. 

Dessen ungeachtet wird für den Fall, daß für sol-

ehe Proj ekte derzei t budgetä re fvli ttel nicht zur Verfü-

gung stehen, die baldige Gesetzwerdung des vorliegenden 

Entwurfes befürwortet. 

Dies schon im Zusammenhang damit, daß ab 1.1.1986 

das obligatorische Mahnverfahren automationsunterstützt 

geführt werden soll und zumindest gleichzeitig mit die-

sem Projekt das Gerichtsgebührenwesen in dem im Entwurf 

vorgeschlagenen Sinn hinsichtlich Pauschalierung und 

Vorauszahlungspflicht reformiert werden sollte, da dies 

das ADV-Projekt Mahnverfahren wesentlich unterstützen 

und dessen Effektivit~t erhöhen würde. 

Zur Gesetzestechnik sei eingangs noch darauf hin-

gewiesen, daß zwar das GJGebG ein völlig neugefaßtes Ge-
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setz wird, das gerichtliche Einbringungsgesetz 1962 im 

Art. 11 dieses Entwurfes jedoch nur in einzelnen Bestim­

mungen ge~ndert wird, was die Lesbarkeit desselben sehr 

erschwert. Empfehlenswert ware daher, auch das gericht­

liche Einbringungsgesetz zur G~nze im Art. 11 dieses Ent­

wurfes zu verlautbaren. 

Weiters sei noch erw~hnt, daß in den Erl~uterun­

gen auf Se i te 107 zwar angeführt wi rd, daß der Öster­

reichische Rechtsanwaltskammertag und der Zentralaus­

schu3 für die sonstigen Bediensteten beim Bundesministe­

riurn für Justiz wiederholt für eine Vereinfachung der Ge­

bührenrechnung eingetreten ist, jedoch jeder Hinweis 

darauf vermißt wird, daß auch die richterlichen Standes­

vertretungen wiederholt nachdrücklich die Einführung 

von Pauschalgebühren gefordert habe. HiezQ sei bei­

spielsweise auf Seite 53 und Seite 58 des Notstandsbe­

richtes zur Lage der Justiz in Österreich der Vereini­

gung der Österreichi ~3chen Ri chter vom Jänner 1 981 ver­

wiesen, in dem ausdrücklich die Pauschalierung der Ge­

richtsgebühren mit der Begründung verlangt wird, daß 

dies eine erhebliche Entlastung der Kanzlei mit sich 

brächte und damit deren .Einsatz für wichtigere Gesch~f­

te als die Verrechnung der Gebühren und deren Überprü­

fung" etwa für die beschleunigte Aus- und Abfertigung er­

möglichen würde. 

Überlegenswert wa re weiters, die Bewertungsvor­

schrift nach dem GJGebG und nach dem Rechtsanwaltstarif 

zu vereinheitlichen, welche Gelegenheit im Zusammenhang 
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mit diesem Entwurf ergriffen werden sollte Nicht uner-

wähnt soll auch der Vorschlag der richterlichen Standes-

vertretungen (Se i te 52 des zi tierten Notstandsberich­

tes) nach Einführung des Blocktarifes für Anwaltskosten 

zwecks Verfahrenskonzentration bleiben, der ebenfalls 

einer Verwirklichung harrt. 

fes: 

Zu Artikel' ; 

Gegenüber dem Vorentwurf besteht hier ein wesent-

1 iche rFo rtschr i tt darin, daß nunmehr die Gebühren in 

viel weitergehenden Ausmaß nicht nur durch Verwendung 

von Gerichtskostenmarken und }i'reistempelabdrucke, son-

dern auch durch Überweisung auf das Postscheckkonto des 

Gerichtes oder durch Bareinzahlung beim Rechnungsführer 

entrichtet werden können. Was die Bareinzahlung beim 

Rechnungsführer und die Überweisung auf das Postscheck-

konto betrifft, gelten die eingangs geäußerten Bedenken 

hinsichtlich der zu erwartenden großen zusätzlichen Be-

lastung der Rechnungsführer, falls bei diesen nicht 

gleichzeitig Vereinfachungs- und Rationalisierungsmaß-

nahmen Platz greifen. Zu überlegen wäre, ob nicht zumin-

dest die Bareinzahlung beim Rechnungsführer fallengelas-

sen und nur bargeldloser Zahlungsverkehr in diesem Zu-

sammenhang vorgesehen werden sollte. 

Zumindest in den Erläuterungen sollte klarge-
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stellt werden, daß der Zahl ungsbefeh L zwar zu erlassen 

ist, aber erst nach Entrichtung der Pauschalgebühren 

und der Ausfertigungskosten zuzllstel.len ist. Wenn auch 

aus dem Gesetzestext durch die ~~orte lider Zahlungsbe­

fehl ist erst nach Entrichtung der Pauschalgebühren 

und der Ausfertigungskosten zuzustellen" geschl.ossen 

werden kann, daß dieser jedenfall.S zu erlassen ist, so 

wird doch urIl diese Klarstellung ersucht, da diesbezüg­

lich Zwe ifel entstehen könnten. Würde man den gegentei­

ligen Standpunkt vertreten, so würde dies bedeuten, daß 

ein nichtrichterlicher Bediensteter darüber entschei­

det, ob das ab 1.1.1986 obligatorische Mahnverfahren 

durch Er lassung des Zahlungsbefehles in Gang gesetzt 

wird oder nicht. Dies erscheint schon deshalb bedenk­

lich, da damit unter Umständen das verfassungsmäßig ge­

währleistete Recht auf den gesetzlichen Richter in wei­

ten Bereichen des Zivilverfahrens verletzt werden könn­

te, welchem dieser Akt dann unter Umstanden überhaupt 

nicht vorgelegt würde. Klargestellt sollte auch werden, 

daß jede Klage oder jeder Antrag im Falle der nicht voll­

ständigen Entrichtung der Pauschalgebühren und der Aus­

fertigungskosten doch dem Richter (Rechtspfleger) vorzu­

legen ist. Dies schon deshalb, da eine derartige Klage 

beispielsweise wegen Unzuständigkeit zurückgewiesen wer­

den könnte, in welchem Fall nach Anmerkung 3 zu TP 1 ein 

Viertel der Pauschalgebühren nach TP 1 sowie der Ausfer­

tigungskosten zu entrichten ware. 

Die Regelung über die Vorauszahlungspflicht ist 
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äuß erst kompl izi art. Es ist anzunehmen, daß sie in der 

Praxis zu zahlreichen rechtlichen Schwierigkei ten füh­

ren wird. Als Beispiel seien hier die Fragen angeführt, 

die im Zusammenhang mit der Bestimmung (§ 6 Abs 1 letz­

ter Satz), daß eine Klagserweiterung vor der erforderli­

chenEntrichtung der zusätzlichen Pauschalgebühren 

nicht I'vi rksam\vi rd , auftreten können. Es fragt sich näm­

lich, ob auf die Unwirksamkeit von Klagserweiterungen -

allenfalls auch noch im Rechtsmittelverfahren - von 

Amts wegen oder nur auf Grund einer Rüge (vorzubringen 

gemäß § 196 Abs.1 ZPO schon im Verfahren erster Instanz 

oder auch erst in einem RechtsmittelY) Bedacht zu nehmen 

ist. Sehr oft (besonders in Schadenersatzprozessen nach 

Verkehrsunfällen) wird die Klagserwei terung erst knapp 

vor dem beabsichtigten Schluß der mündlichen Verhand­

lung vorgenommen. Es erhebt sich die Frage, ob die Ver­

handlung geschlossen werden darf, obwohl die zusätzli­

che Pauschalgebühr noch nicht entrichtet und die Klags­

erweiterung daher noch nicht wirksam ist. Würde man dies 

bejahen, so könnten für eine Partei, die aus irgendwel­

chen Gründen die zusätzliche Pauschalgebühr nicht noch 

vor dem Schluß der mündlichen Verhandlung entrichten 

kann, die Gefahr von erheblichen Nachteilen drohen. 

Strittig könnte es auch sein, welche Folgen es hat, wenn 

eine Klage oder ein Exekutionsantrag behandelt wird, ob­

wohl Gerichtsgebühren und Ausfertigungskosten nicht 

oder nicht vollständig entrichtet wurden. 

Problematisch ist ferner, ob der Richter oder 
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Rechtspfleger an das Ergebnis der im ~ 7 vorgesehenen 

Prüfung der beigebrachten Pauschalgebühren gebunden 

ist, oder ob er selbst eine wei tere Prüfung vornehmen 

kann oder sogar muß. Wie nicht zuletzt die Tätigkeit der 

Bezirksrevisoren zeigt, wird der mit Kostensachen befaß­

te Bedienstete oft nicht die für eine ordnungsgemäße Prü­

fung erforderlichen Kenntnisse besi tzen. Hier ist vor 

allem an die ]'älle einer Urlaubsvertretung oder an die 

Schwierigkeiten bei der Feststellung der Bemessungs­

grundlage (etwa bei Anträgen auf Bewilligung der Exeku­

tion zur Erwirkung von Handlungen und Unterlassungen) 

zu denken. 

Auch der Kläger kann ein Interesse an der Ver­

schleppung des Verfahrens haben. Dies gilt etwa für die 

Klagen im Zuge von Exekutionen, wenn auf Grund einer die­

ser Klagen die Exekution aufgeschoben wird. Selbst eine 

Ausdehnung der im '~ 6 Ab s. 2 letzter Satz für den Beklag­

ten vorgesehene Möglichkeit, durch die Entrichtung der 

fehlenden Gerichtsgebühren und Ausfertigungskosten die 

Fortsetzung des durch mit einer einstweiligen Verfügung 

verbundenen Klage eingeleiteten Verfahrens zu erwirken, 

schafft keinen ausreichenden Ausgleich, weil dem betrei­

benden Gläubiger nicht noch die Bezahlung der Pauschal­

gebühr zugemutet werden kann. Der Kläger hätte es also 

in der Hand, durch Einbringung einer Klage die Exekution 

zu verzögern, wenn er für die Klage die Gerichtsgebühren 

oder Ausfertigungskosten nicht oder nicht vollständig 

entrichtet. 
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Di e Vorauszahlungspflicht ist zwar grundsä tzl ich 

zu bejahen. Wegen der aufgezeigten Schwierigkeiten soll­

te die Verletzung dieser Pflicht aber nicht zum Still­

stand des Verfahrens oder zur Unwirksamkeit der Klagser­

wei terung führen. Es würde genügen, zur Sicherung die­

ser Vorauszahlungspflicht die Bestimmungen des GJGebG 

über die solidarische Haftung der Bevollmächtigten (§ 7 

Abs.1 Z 1) beizubehalten und die des Entwurfes (§ 36) 

über die Gebührenerhöhung auszudehen. Diese beiden Be­

stimmungen können um so eher alS ausreichend angesehen 

werden, als die Erfahrung zeigt, daß die Gebühren für 

Ei ngaben in der Regel ordnungsgemäß entr ichtet werden. 

Etwas anderes gil t derzei t nur für Protokolle über Tag­

satzungen; diese Pä lle würden aber nach der Ei nführung 

der Pauschalgebühr ohnedies wegfallen. 

~~.-l~_ A b~~ 

Hier wäre klarzustellen, was der Klammerausdruck 

"Leiter der Geschäftsabteilungl! nach dem Wort lIKostenbe­

amter" zu bedeuten hat, wobei darauf hingewiesen wird, 

daß im § 8 Abs.1 "Kostenbeamter oder Leiter der Ge­

schaftsabte il ung tl als Ge setzestext verwendet 'I/i rd und 

im '~ 6 Abs.1 GEG die\oforte "der hiezu bestimmte Beamte 

d es Ge r ichtes I. Instanz (Kostenbeamter ) 11 Verwendung fin­

den . Sollten dami t verschiedene Personen gemeint sein, 

so möge dies in den Erläuterungen klargestellt werden. 

Sollte in allen Fällen dieselbe Person gemeint sein, so 

möge in all diesen genannten Bestimmungen eine einheit­

liche Bezeichnung, nämlich "der Kostenbeamte" gewähl t 
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werden. 

Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang die Proble­

matik, die sich im alltäglichen Gerichtsbetrieb dadurch 

ergibt, daß mitunter als Leiter der Geschäftsabteilun­

gen Bedienstete Verwendung finden~ welche nicht gleich­

zei tig Kostenbeamte sind, da ihnen die entsprechende 

Ausbildung hiezu fehlt. Dieser Fall tritt insbesondere 

bei Krankheit, Urlaub oder kursbedingter Abwesenheit 

häufig ein. Bisher hat dies dazu geführt, daß meist Lei­

ter anderer Geschäftsabteilungen als Kostenbeamte nach­

träglich die Kosten dieser mit nicht entsprechend quali­

fizierten Kräften besetzten Geschäftsabteilungen gerech­

net haben. Di es müßte in allen Pä lIen nunmehr aber so­

fort geschehen, da das Ergebnis der Prüfung, ob die Pau­

schalgebühren richtig und vollständig beigebracht sind, 

auf dem überreichten Schriftsatz festzuhal ten ist und 

davon abhängt, ob das Verfahren durch Zustellung der Kla­

ge oder des Zahlungsbefehls weitergeführt wird oder 

nicht. Früher spielte es keine ausschlaggebende Bedeu­

tung, daß die Kostenbeibringung erst später geprüft und 

die entsprechenden Schritte zur Einhebung unternommen 

wurden. Dieser Umstand möge jedenfalls im Hinblick auf 

den notwendig werdenden sofortigen Einsatz des Kostenbe­

amten unbedingt bedacht werden und müßte zu entsprechen­

den personellen Konsequenzen auf dem nichtrichterlichen 

Sektor führen. 

~.':! § 8 Abs~ 

Die Zahlungserinnerung durch den Kostenbeamten 
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hat schriftlich zu erfolgen und ist den Antragsteller 

nachwe isl ich zuzustellen. Dabei ist zu bedenken, daß 

hiedurch eine nicht unerhebliche Anzahl von zusätzli­

chen Zustellungen mittels Rückschein erforderlich wird. 

Außerdem ware in den 'Erläuterungen klarzustellen, ob 

der Kostenbeamte nicht auch auf anderem \Veg, etwa durch 

telephonische Verstandigung des Antragstellers, eine 

vollstandige Beibringung der Pauschalgeblihr oder Ausfer­

tigungskosten zQmindest versuchen kann, oder ob er ver­

pflichtet ist, sofort eine schriftliche Zahlungserinne­

rung zu erlassen. 

In den Erläuterungen sollte auch klargestellt wer­

den, daß sinnvollerweise die Zahlungserinnerung erst er­

folgt, nachdem der Akt dem Richter (Rechtspfleger) vor­

gelegt und der Zahlungsbefehl erlassen wurde, was auch 

für die Frage der Vorlage von Klagen und Antragen ganz 

allgemein gelten kann, da der Richter (Hechtspfleger) 

entscheiden müßte, ob die Prozeßvoraussetzungen gegeben 

sind. Sollte die Klage etwa zurückgewiesen werden, 

führt dies zur Vorschreibung, wie bereits oben ausge­

führt, von nur einem Viertel der Pauschalgebühren und 

Ausfertigungskosten. Eine vorher durch den Kostenbeam­

ten ergangene Zahlungserinnerung über den ganzen Betrag 

wäre dann wohl zu widerrufen oder es müßte eine neuerli­

che abgeänderte Zahlungserinnerung zugestellt werden. 

}i'ür den entscheidenden Richter oder Rechtspfle­

ger, welcher den Zahlungsbefehl und dabei die Kostenent­

scheidung zu erlassen hat, spielt es keine Holle, ob die 
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PauschalgebUhren und Ausfertigungskosten vollständi~ 

beigebracht sind, denn er kann nach § 54 Abs.2 ZPO neue 

Fassung die Kosten in der richtigen Höhe, auch wenn sie 

nicht beigebracht sind, zuzusprechen, zumal es dort 

he ißt. "Be stehen die Kosten in einer Zahl ungspf licht, 

so gel ten sie als mit deren BegrUndung entstanden. tI 

Im Zusammenhang mit der Bestimmung Uber die Vor­

auszahlung der PauschalgebUhren und die PrUfung der bei­

gebrachten PauschalgebUhren 'lIla re auch eine neue Bestim­

mung dem ~ 391 Abs.1 Zif. 7 GeO als lit.f anzufUgen, daß 

am Bnde des ~Tahres K.lagen, die infolge NichterfUllung 

der Vorauszahlungspflicht nicht zuzustellen waren, abzu­

streichen sind. 

Klarzustellen wa re in diesem Zusammenhang auch:, 

ob trotz ergebnisloser Zahlungserinnerung auch eine Zah­

lungsaufforderung nach § 14 GEG, welcher nicht novil­

liert oder abgeändert wurde, möglich ist. Man könnte den 

Standpunkt vertreten, daß eine ergebnislose Zahlungser­

innerung nicht zur Erlassung einer Zahlungsaufforderung 

fUhren kann 1 denn eine solche soll nach § 14 letzter 

Sa tz GEG insbesondere dann ergehen, wenn mit der Entrich­

tung des Betrages gerechnet werden kann. War schon die 

Zahlungserinnerung ergebnislos, so könnte man den Stand­

punkt vertreten, daß auch nicht damit zu rechnen ist, 

daß auf Grund der Zahlungsaufforderung die Entrichtung 

des Betrages erfolgen wird. Es ware in den Erläuterungen 

jedenfalls klarzustellen, ob die Zahlungsaufforderung 

nur mehr in den Fällen möglich ist. in denen eine Zah-
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lungserinnerung mangels Yorauszahlungspflicht nicht er­

folgt ~ \>1 i e etwa in Grundbuchssachen , oder ob die Zah­

lungsaufforderung auch nach ergebnisloser Zahlungserin­

nerung möglich ist. 

Das Insti tut der Zahlungsaufforderung nach § 14 

J-EG sollte erhalten bleiben, da es sich bewahrt hat und 

in den Fallen ohne Vorauszahlungspflicht weiterhin mog­

lieh sein sollte. Dies schon im Hinblick darauf, daß der 

Zahlungsauftrag ein weit komplizierteres und aufwendige­

res Verfahren darstellt als es die Zahlungsaufforderung 

ist. 

J:u.~_8_Ab~~ 

Hier wäre im Gesetzestext klarzustellen, in wel­

cher Form dem Kostenbeamten die Beibringung der Pau­

schalgebühren und Ausfertigungskosten auf grund einer 

Zahlungserinnerung nachzuweisen ist. Wahrend dies bei 

der ursprünglichen Entrichtung der Gebühren in § 4 

Abs.2 genau geregelt ist, fehlt in § 8 Abs.2 eine derar­

tige Regelung. Es wird wohl auch hier bei Bareinzahlung 

oder Einzahlung auf das Konto des Gerichtes der Zahlungs­

beleg dem Kostenbeamten vorzulegen sein. Es wäre klarzu­

stellen, ob hier ein eigener Schriftsatz mit der Mittei­

lung der Nachbringung der Pauschalgebühr und Ausferti­

gungskosten unter Anheftung des Zahlungsbeleges erfor­

derlich ist oder die bloße Vorlage des Zahlungsbeleges 

genügt. Geht man zum bargeldlosen Verkehr nur über das 

Postscheckkonto des Gerichtes über, würden periodische 

Kontomitteilungen der Postsparkassa etwa getrennt nach 
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Abteilungen ausreichen, auf Grund welcher vom Kostenbe­

amten die Zahlung in den betreffenden Akten zu vermerken 

wa re. 

_~~J._J.i.:.. 

Es fragt sich, ob der Regelung des letzten Satzes 

im Abs.2 noch Bedeutung zukommt. In den Streitigkeiten 

im Laufe und aus Anlaß des Exekutionsverfahrens wird nam­

lieh der betreibende GI~ubiger im allgemeinen Beklagter 

se in; dieser ist aber nicht zahl ungspfl ichtig (vgl. 

§ 12 Abs.1 Z des Entwurfes). FUhrt aber der betreiben­

de Gl~ubiger als Kl~ger aus Anlaß des Exekutionsverfah­

rens einen Rechtsstreit, so ist es angebracht, die Vor­

aussetzungen fUr die Bewilligung der Verfahrenshilfe 

neuerlich zu prüfen und die GebUhrenfreiheit von deren 

Bewilligung abhängig zu machen. 

~~_i 24: 

Im Abs.2 sollte es statt "der in diesem Prozeß 

festgestellte Wert" besser "der in diesem Prozeß maßge­

bende Wert" heißen, weil es selten zur Feststellung des 

Wertes des Streitgegenstandes kommen wird. 

Außerdem mUßte auf den PalI Bedacht genommen wer­

den, daß der ursprüngliche Strei tgee;enstand nicht in 

Geld besteht. Betrifft in einem solchen Fall das Exeku­

tionsverfahren nur einen Teil des ursprünglichen Streit­

gegenstandes, so I~ßt sich dessen Wert nicht ohne weite­

res feststellen. Es bietet sich an, hiefür die im § 23 

Ab s. 2 Z 3 für den Rechtsmittelwerber vorgesehene Ver­

pflichtung zur Bewertung mit den dort vorgesehenen ~ol-

... /1 4 
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gen der Unterlassung sinngemäß auch hier vorzuschrei-

ben. 

Es ist bekannt, daß die Bestimmung des Abs.3 zu 

zahlreichen Zahlungsauftragen führt (vor allem auf 

Grund von Exekutionsanträgen der Sozialversicherungstra-

ger), die in der Folge Anlaß zu neuen - meist erfolglo-

sen - Exekutionsverfahren geben. Dies hat eine erhebli-

ehe Belastung der mit Exekutionssachen befaßten Gerich-

te zur Folge. Es soll nicht verkannt werden, daß eine an-

dere Lösung Schwierigkeiten - vor allem auch in dogmati-

scher Richtung - mit sich bringt Wird das Streben nach 

Verwaltungsvereinfachung jedoch ernst genommen, muß 

eine bessere Lösung unbed ingt angestrebt werden. Sie 

könnte in den Grundzügen wohl folgenderrnaß en aussehen: 

1.) Die Regelung des § 25 Abs.5 wird auf die im 

§ 15 Z 1 bis 3 angeführten Personen ausgedehnt. 

2.) Dem § 15 wird ein Absatz angefügt, in dem vor-

gesehen ist, daß die Gebührenfreiheit der in der Z 1-3 

angeführten Personen erlischt, wenn die in einem Exeku-

tionsverfahren entstandenen Gerichtsgebühren und Kosten 

an sie bezahlt werden. 

3.) Der § 25 Abs.3 wäre dadurch zu ergänzen, daß 

von einer Einbringung derGebühren abzusehen ist, wenn 

die betreibende Partei nach § 15 Z 1 bis 3 von der Ent-

richtung der Gebühren befreit war. 

Z ,'\ 2' 8'" • 
,~-" . 

Im Abs.3 sollten die vlörter "unter Bezugnahme auf 

· .. /1 5 
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§ 4 1 Abs.2EO eingeschränkt worden" durch die Wörter 

"eingeschränkt worden (§ 41 Abs.2 EO)" ersetzt werden, 

weil es nicht darauf ankommt, ob in dem Beschluß des Ge­

richtes auf § 41 Abs.2 EO Bezug genommen wird. 

Zu ) 36; 

Diese Bestimmung sollte anders formuliert werden, 

um leichter lesbar zu sein. Sie sollte nicht nur aus Ver­

weisungen bestehen, sondern ausdrücklich anführen, wann 

die Zahlung im eineinhalbfachen Ausmaß des fehlenden Ge­

bührenbetrages zu entrichten ist. 

Zu~en TP __ ..l. und~ 

In der Anm.3 zur TP 1 und in der Anm.2 zur TP 4 ist 

die Ermäßigung der Pauschalgebühr auf die Hälfte vorge­

sehen, wenn die Klage oder der An trag" von vornherein zu­

r'u.ckgewi esen wi rd". Das vlo rt 11 zurückgewi esen 11 deutet 

darauf hin, daß nur an die Fä lle gedacht ist, in denen 

die En tsche id ung aus fo rmellen Gründen abgelehnt wi rd. 

Dieser Eindruck verstärkt sich für die TP 1, weil bei ei­

ner Klage nur dieser Fall möglich ist. Bei Exekutionsan­

trägen kommt die Zurückweisung auf formellen Gründen so 

gut wie nie vor, wenn man nicht den Fall der Überweisung 

nach § 44 JN dazuzahlt. Hi ngegen kommt es häufig vor, 

daß ein Exekutionsantrag wegen inhal tlicher Mängel so­

fort abgewiesen wird. 

Die vorgesehene Fassung des Entwurfes läßt es 

zweifelhaft erscheinen, ob sich bei Exekutionsanträgen 

die Gebühr auch im Falle der Überweisung ermäßigt. § 44 

JN und im Fall der sofortigen Abweisung mäßigt. Geht man 

... /16 
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vorn Sinn des Gesetzes aus, wird diese Frage wohl zu beja­

hen se in, der \vo rtlaut spr icht eher dagegen. Zur Ve rmei­

dung von Auslegungsschwierigkeiten wäre eine eindeutige 

Regelung oder zumindest ein Hinweis in den Erläuterun­

gen zVleckrnaB ig. Im grundsä tzl ichen gil t dasselbe fU r 

die in der Praxis allerdings seltene sofortige Abwei­

sung eines in den Anm. 1 oder 2 zu TP 1 angeführten An-

trags. 

Zur TP 4: 

Die in der Anm.7 verwendete Wendung "werden in ei­

nern Exekutionsantrag ... gleichzeitig auch andere Exeku­

tionsmi ttel angewendet tl ist sprachlich ungenau. Besser 

wä re es, davon zu sprechen, daB in einern Exekutionsan­

trag die Anwendung anderer Exekutionsmittel beantragt 

wird. Diese l~assung würde auch der Vorstellung des ~ 14 

BQ am na chsten kommen ( "bean tragte Exekut i onsm i ttel") . 

In der Anm.4 scheint ein Widerspruch zu Anm.1 zur 

TP 9 möglich. Während nämlich die Fassung der Anm.4 den 

Eindruck erweckt daB fUr Anträge nach § 237 EQ nur die 

Pauschalgebühr nach TP 4 und die EintragungsgebUhr nach 

TP 9 lit.b zu entrichten ist, ergibt sich aus der Anm.1 

zu rfp 9, d aB ü berd ies die Ei ngabengebUhr nach dieser Ge­

setzesstelle entrichtet werden muB. Ähnliche Probleme 

könnten sich bei Anträgen auf Einverleibung des Pfand­

rechts im Rang der Anmerkung der Einleitung des Verstei­

gerungsverfahrens (§ 208 EQ) ergeben . 

. ~ur .-!~Tifpost~lt. c.=-

Hier wäre in den Anmerkungen klarzustellen, wie­
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viele BilJschirmformate bei einem auf automationsunter­

stUtzte Datenverarbeitung umgestellten Grundbuchsgu­

richt einer Seite entsprechen. Weiters müßte bei dieser 

Anrnerkun,,; klar,;estell t werden, daß bei einem auf ADV U;[l­

g0stellten Grundbuch die Brgänzung eines Auszuges nicht 

moglich ist. 

~~J\ ~!,:._!l..:.._ Ä ~~eru!lgen ~es ~ri c~tli c~~~_]:ji!2.~~ i~=_ 

e~~~~g_~~~,!~~~_ 1 962 ,1_ G lEG ) 

~~ § _1-_~~ 

Hier führen die l:;rläuterungen den eigentlichen 

Grund, warum die Ausfertigungskosten beibehalten und ei­

gens im ger ichtl ichen Ei nbringungsgesetz garegel t \.v'c:;r­

den, statt in den Pauschalgebühren aufzugehen, nicht 

ausdrilcklich an. Diese sind nämlich als Durchlaufpoclt 

fUr die Justizbehörde auch von den persönlichen gubUh­

renbefreiten Antragstellern zu entrichten. Bei Aufgehen 

der Ausfertigungskosten in den entsprechend höher anzu-

setzenden Pauschalgebühren würden die zahlreichen 

persönlich gebührenbefreiten Antragsteller auch von den 

Ausfertigungskosten befreit werden, was einen großen 

Ausfall an Einnahmen der Justiz bedeuten würde, während 

auch für diese Pä 11e wei terhin die Postgebühren von der 

Jus t i z zu en tr lcnten wä ren. Di ese Uber legung führt zu 

der problematischen Regeluag dieser eine Gerichtsgebühr 

im 'weiteren Sinn darstellenden Ausfertigungskosten im 

gerichtlichen Einbring~ngsgesetz und verhindert ein Auf­

gehen in der PauschalgebUhr. Entschärft wurde diese 

Trennung allerdings gegenüber dem Vorentwurf durch die 

... /1 d 
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ioIo glichke i t, daß nun für beide Beträge dieselbe Art der 

GebUhrenentrichtung und Vorauszahlungspflicht besteht. 

Hicht sehr glücklich gewählt ist allerdings die Formu-­

lierung des § 1a insoferne, als in seinem Absatz 2 ange­

führt wird. daß die Ausferti 6 ungskosten in GerichtsKoo 

stenmarken oder durch Verwendung von Preistempelabdruk 

Ke zu entrichten sind, wenn im folgenden nichts andereo 

angeordnet wird, im Abs.5 jedoch das Gerichts- und Ju­

stizverwaltungsgeb~hrengesetz liber die Art der Gebühren­

entrichtung (§ 4) zitiert ist, somit im Großteil der Fdj­

la der Abs.2 durch das Zitat des § 4 GJGebGes. im Abs.5 

derogiert \v i rd. Auch hier sollte eine klare }10rmul ie­

nmg getroffen werden und die Gebührenentrichtung für 

alle Fälle der Vorauszahlung in Abs.2 bereits unter Ver­

weis auf diese Bestimmung des GJGebGes. geregelt werden 

und die anderen Fälle aoLs Ausnahmsfälle bezeichnet wer­

den. Im übrigen sollte für die Ausfertigungskosten beim 

Bezirksgericht nur mehr eine Grenze gewahlt werden. Das 

gleiche sollte für das Exekutionsgericht gel ten, denn 

die Wertgrenze von S 2.000,--, die frühere Bagatellgren­

ze , spielt im zivilgerichtlichen Verfahren und l!;xeku-­

tionsverfahren keine Rolle mehr. Wenn schon eine Grenze 

gevri3hlt vlird, dann mü[3te die anstelle der Bagatellgren-­

ze getretene Wertgrenze von S 15.000,-- nach der Zivil­

verfahrens-Novelle 1y83 auch hier herangezogen werden. 

o~~_i" 6: 

Z~m Zahlungsauftrag ware auch § 220 Geo über die 

Einhebung insoferne zu reformieren, als Zahlungsauftr~-

... /1 j 
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ge nicht mehr der Einbringungsstelle zu übersenden W8-

ren, sondern zumindest im Mahnverfahren vom Gericht al-

lenfalls automationsunterstützt selbst nicht nur zu er-

lassen, sondern auch gle i ch U ber die Po ststr aß e im Bun-

desrechenzentrwn zuzustellen 'I"lä ren. Nur bei Ui chtzah·-

lung sollten Rückstandausweise an die Einbringungsstel-

le gehen, welche weiterhin die Eintreibung Uberhab~n 

sollte. 

Zu § 11 Abs.j: 

Die neu eingeführten Pauschalgebühren für die im 

Zusammenhang mit dem ~ 11 Abs.3 GEG (Regelung der ~in-

bringung von Kleinbeträgen) bedeutsamen Verfahren lie-

gen im allgemeinen über 50,-- 8. Ausgenommen ist nur die 

Pauschalgebühr im Exekutionsverfahren bei einem Wert 

des Streitgegenstandes bis 1.000,-- S, die gem'1ß TP 4 

lit.a 50,-- S beträgt. Hier wird vor allem die Einhebung 

auf Grund der Zahlungspflicht des Verpflichteten gemdI~ 

§ 25 Abs.3 des Entwurfes in den Fällen, in denen der be-

treibende Gläubiger gebührenbefreit war, in Betracht 

kommen. Zumindest dann. wenn den Änderungsvorschlägen 

zu dieser Bestimmung nicht gefolgt wird, wäre eine Erhö-

hung der Grenze für Kleinbeträge etwa auf 100,-- S, uner-

läßlich, um eine ins Gewicht fallende VerwaLtungsvorein-

fachung zu erzielen. Dies um so mehr, als an anderen 

Stellen des Entwurfes die geltenden Gebühren und Kosten 

jeweils den bestehenden Wertverhältnissen angepaßt wur-

den. Wenn es auch sinnvoll und vertretbar sein mag, die 

Wertgrenze für die Erlassung eines Zahlungsauftrages 

/2 " . .• u 
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mit 50,-- S zu belassen, so ist es geboten, sie fUr die 

Eintreibung jedenfalls auf zumindest 100, -- S zu erhö­

hen, weil die durch die Eintreibung dem Staat envachse­

nen Kosten in keinem Verhaltnis zum dem Erfolg stehen, 

der nach den Erfahrungen durch die zwangsweise Eintrei­

bung zu erzielen ist. 

~~~_A!:! .IV (Schlußbestirnr~~ng~!:!h 

um jie mit der EinfUhrung der PauschalgebUhren 

verbundene Vereinfachung möglichst rasch wirksam werden 

zu lassen, sollte in den Ubergangsbestimmungen vorgese­

henwerden, daß das neue Gesetz auch auf die in den TP 2 

und 3 angefUhrten Rechtsmittel anzuwenden ist, wenn sie 

nach dem 31.12.1984 bei Gericht einlangen. 

C:.? c ~!~§.~~me I' k~~g 

Im Hinblick auf die Vereinfachung der GebUhrenbe-

rechnung und -einhebung sowie die Verminderung des da­

mit verbundenen Arbeitsaufwandes ist dieser Entwurf, 

wie eingangs ausgeführt, grundsätzlich zu begrüßen. 

Nicht unerwähnt darf jedoch neben der mit der Vorauszah­

lungspflicht verbundenen, oben aufgezeigten Problemati,{ 

bleiben, daß bei der hier gewählten Vorgangsweise der 

einheitlichen Phasenpauschalierung fUr alle erstinstanz­

lichen Streitverfahren mit Vorauszahlungspflicht ledig­

lich des Klägers, dieser das gesamte Risiko der Einbrin6-

lichkei t der von ihm vorgeschossenen Gerichtsgebühren 

beim Beklagten nach seinem rechtskräftigen Obsiegen 

tr~gt und dem Beklagten bis zu diesem Zeitpunkt die Höhe 

dieser von ihm zu ersetzenden Kosten gar nicht richtig 

... /21 
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bewußt gemacht wird. Diese Tatsache könnte im Zusammen­

ha.lt mit der völlig fehlenden Differenzierung zwischen 

streitigen und nichtstreitigen Zivilverfahren sowie 

durch den vlegfall der verschieden hohen Gebühren für 

strei tige ~ntscheidungen und nichtstrei tige Erledigun­

gen (Vergleich und Ruhen des Verfahrens) im erstinstanz­

lichen Bereich dazu führen, daß im Hinblick auf den ~{eg­

fall jedes Anreizes zu einer nichtstreitigen, raschen 

Prozeß beendigung auf dem Sektor des Gebührenrechtes 1 

die Anzahl und Dauer von streitigen Verfahren durch die­

se Gebührenreform nicht unerheblich ansteigen konnte. 

Es 'ivird daher zwecks Vermeidung dieser keineswegs wün­

schenswerten Ne bemli rkung dieser Heform, die den rasche­

ren Zugang zum Hecht für viele Rechtssuchende wieder ver­

zogern könnte, vorgeschlagen, auch im erstinstanz.lichen 

Streitverfahren selbst zumindest eine Phasenpauschalie­

rung in der Form vorzunehmen, daß verschieden hohe Pau­

schalgebühren für streitige und nichtstrei tir;e Verfah­

ren vorgesehen werden, wobei für die streitigen Verfah­

ren eine zweite Pauschalgebühr ebenfalls mit Vorauszah­

lungspflicht vorzusehen wäre. Weiters ware noch zu über­

legen 1 ob nicht noch eine weitere Differenzierung zwi­

schen Beendigung des Verfahrens durch Streiturteil oder 

auf sonstige vieise (Ruhen des Verfahrens, Vergleiche, 

etc.) aus dieser Über .legung heraus vorzunehmen \'la re. 

Hier sei auch im Zusammenhang mit dieser Frage der Ver­

fahrensstraffung nochmals auf den eingangs erwähnten, 

noch unerfüllten Vorschlag der richterlichen 8tandesver-
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tretungen nach Einführung des Blocktarifs für Anwal tsko-

sten hingewiesen. 

Dr.Markel eh. 
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